
 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des  
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014  
(GV. NRW. S. 547) hat die Universität Duisburg-Essen 
folgende Ordnung erlassen: 

 

Die Prüfungsordnung für die Große berufliche Fachrich-
tung Wirtschaftswissenschaft mit Kleiner beruflicher Fach-
richtung (Wirtschaftsinformatik oder Sektorales Manage-
ment oder Produktion, Logistik, Absatz oder Finanz-  
und Rechnungswesen) im Bachelor-Studiengang mit  
der Lehramtsoption Berufskollegs an der Universität  
Duisburg-Essen vom 16.04.2014 (Verkündungsblatt 
Jg. 12, 2014 S. 361 / Nr. 35) wird wie folgt berichtigt: 

 

Anlage 1: Tabellarische Übersicht für die Große beruf-
liche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft wird wie 

folgt berichtigt: 

 

1. Die Abkürzung „VWL“ wird durchgängig ersetzt 
durch das Wort „Volkswirtschaftslehre“. 

2. Die Abkürzung „BWL“ wird durchgängig ersetzt 
durch das Wort „Betriebswirtschaftslehre“. 

 

Duisburg und Essen, den 25. Februar 2016 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Frank Tuguntke 
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